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Im Jahre 1966 wurde der Wildenhainer 
Bruch unter Naturschutz gestellt. Seit 1995 
ist er Teil des Naturschutzprojekts „Presseler 
Heidewald- und Moorgebiet“ im Naturpark 
Dübener Heide (Nordsachsen). Im Früh-
jahrs- und Herbstzug rasten hier die Krani-
che, einige Paare bleiben und brüten im Ge-
biet. Am nördlichen Bruchrandbereich, am 
Forstweg „Alte Gabel“, wurde eine hölzerne 
Beobachtungskanzel errichtet, von der ein 
größerer Teil des Moores eingesehen werden 
kann, denn ein Betreten der Bruchfläche ist 
natürlich nicht erlaubt.
Im Frühjahr 1790 zeigte der Wildenhainer 
Förster Streubel seinem dienstvorgesetzten 
Oberforstmeister Gebhard Friedrich Casimir 

von der Schulenburg (1734–1798) an, dass 
„auf Wildenhayner und Falkenberger Refie-
ren eine beträchtliche Quantitaet Torf von 
besonderer Güte gegraben werden kann, so 
daß sich hier ordentliche Torfstechereyen 
anlegen laßen“. Dazu stellte er als abbauwür-
dige Torfflächen im Wildenhainer Forstre-
vier die „Loßnitzwiesen“, mit dem östlich an-
stoßenden „Mittelbusch“ (= Wildenhainer 
Bruch) fest. Im Falkenberger Forstrevier wa-
ren es der „Lauch“ und der „Postgrund“ (= 
Zadlitzbruch). Diese Informationen gab der 
Oberforstmeister anlässlich des Besuchs der 
Leipziger Michaelismesse dem Geheimrat 
Friedrich Wilhelm Freiherrn von Ferber 
(1732–1800) weiter, der dann den Gehei-
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men Finanzsekretär Christian August Micha-
elis aus der Geheimen Finanz-Kanzlei in 
Dresden angewiesen hatte, mit Brief vom  
4. November 1790 den Oberforstmeister und
den Torgauer Amtsinspektor Johann Gottlieb 
Dahme anzuweisen, mit Versuchen zum
Torfstechen und -trocknen in beiden Forstre-
vieren zu beginnen. Dazu sollte auch der
Oberforstmeister Gottlob Heinrich von Lin-
denau (1755–1830) konsultiert werden, der
sich unlängst bei einer Bereisung der Torf-
gräbereien im Fürstentum Halberstadt von
dem Nutzen der Torfgewinnung überzeugt
hatte.1 Die Kosten der Versuche sollten aus
den Einkünften des Amtes Torgau beglichen
werden.2 Weiterhin wollte man auch Fidelis
Locher aus Königswartha bei Kamenz – ein
damals anerkannter „Spezialist“ für die Torf-
gewinnung und -aufbereitung – gewinnen.3

Schließlich wurde aber der Gruben-Schicht-
meister Christian Heinrich Bründel aus
Schirneberg bei Berlin für die Einrichtung
der Torfgräberei im Wildenhainer Bruch be-
vorzugt, um „bei täglicher Auslösung von
zwölf Groschen“ praktische Hilfe zu geben.4

Begonnen wurde mit der Austorfung an den
Loßnitz-Wiesen, die an dem Forstweg „Die
Vier“ lagen und deren Pächtern vorher ge-
kündigt wurden. Noch 1790 begann auch der
Einschlag der Holzbestände, die zum Teil
noch über dem Torflager stockten. Der
Forstortbereich „Die Loßnitz“ war z. B. über-
wiegend noch ein Erlenbruch.
Die Flächengröße der Torfgräberei betrug
800 Morgen (204,26 Hektar)5 und hatte eine
Mächtigkeit des Torfes von 2,00-2,50 Meter.
Die Torflagerfläche war zuerst schwer begeh-
bar, da das Grundwasser schon in der Tiefe
von nur einem Meter anstand. Beim Torfste-
chen mussten deshalb die Arbeiter größten-
teils im Wasser stehen. Es wurden darum
3.740 Meter Gräben in Handarbeit angelegt,
die dann mehrmals vertieft und um weitere
1.500 Meter Gräben ergänzt werden muss-
ten.6 Der Torf ließ sich als „Stichtorf“ und
„Streichtorf“ verwenden, bevorzugt wurde
im Wildenhainer Bruch der „Streichtorf“.
Der „Stichtorf“ wurde von Hand gestochen
und getrocknet. Das Stechen erfolgte mittels
eines scharfen Spatens, der mitunter zwei
oder auch drei im rechten Winkel zueinander 
stehende Schneiden hatte, und zwar wurden
die einzelnen Stücke – Soden, Ziegel, Käse
oder Wasen genannt – entweder horizontal
oder vertikal herausgestochen. Das Geschäft
des Stechens begann nach Beendigung der
Spätfröste – in der Regel im Mai – und währ-
te bis in den August; eine weitere Fortsetzung 

desselben war nicht möglich, weil sonst der 
gestochene Torf nicht mehr vor Eintritt des 
Winters trocknete. Über den Winter aber 
durfte der Brenntorf nicht im Freien bleiben, 
weil sich durch das Gefrieren der Heizwert 
bedeutend verminderte. Ein genügendes 
Trocknen des gestochenen Torfes war von 
größter Wichtigkeit, weil durch den Was-
sergehalt der Heizwert wesentlich beein-
flusst wurde. Im gut lufttrockenen Zustande 
sollte der Wassergehalt nicht mehr als 25 
Prozent des Torfgewichtes betragen. Das 
Trocknen geschah zuerst auf natürlichem 
Wege an der Luft, wozu unter günstigen 
Witterungsverhältnissen ein Zeitraum von 
vier bis sechs Wochen erforderlich wurde. 
Guter, lufttrockener Torf sollte nur 15-20 
Prozent Wasser enthalten. Die Trocknung 
sollte bei guter Witterung erfolgen, wobei 
die Torfziegel gestapelt und mehrmals um-
zuschichten waren.7 
Zum „Streichtorf“ wurden diejenigen Torf- 
sorten verwendet, welche im natürlichen Zu-
stand infolge übermäßigen Wassergehalts 
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eine schlammige Masse bildeten oder we-
gen Wassermangels staubartige Beschaf-
fenheit hatten und deswegen nicht gesto-
chen werden konnten. Das Rohmaterial 
wurde dazu in eine Grube gebracht, wobei 
man dem zu trockenen Torf Wasser zuge-
setzte. Der Torf wurde durch Stechen mit 
der Schaufel, durch Schlagen mit Hölzern 
oder durch Treten mit den bloßen Füßen 
zu einer möglichst gleichartigen Masse ver-
arbeitet, dann in rechtwinklige Holzfor-
men (Model) gefüllt und glatt abgestrichen. 
Nach Ernst Fritzsche besaß die Torfgräbe-
rei 53 Modelformen, die für die Fertigung 
von 1 bis 20 Ziegeln aus Streichtorf berech-
net waren. Die den Models entnommenen 
Torfziegel wurden in derselben Weise wie 
Stichtorf gestapelt, getrocknet und aufbe-
wahrt. Die Größe der Ziegel waren – „nach 
einem größern Maas als Anfangs angenom-
men worden“ – 13 Zoll lang, 6 Zoll breit 
und 5 Zoll hoch.8 Die Arbeiter benutzten 
zum Transport der Torfziegel vermutlich 
Torfkarren, wie man sie noch 1845 propa-
gierte.9 
Als Arbeitslohn wurden ab 1791 für 1.000 
Torfziegel aus Stechtorf 9 Groschen und für 
1.000 Torfziegel aus Streichtorf 12 Gro-
schen gezahlt. Es gab auch je 1.000 Torfzie-
gel 1 Groschen Zuschlag für das Aushauen 
von Baumstöcken und Wurzeln. Als Auf-
wandsentschädigung für die Organisation 
und Aufsicht im Arbeitsprozess wurden 
dem Oberforstmeister, Amtsinspektor, 
Forstschreiber und auch den Forstbeamten 
2 bis 6 Groschen für 1.000 Torfziegel ge-
währt.10

Im September 1791 begannen auch erste 
Versuche, ob es in den Holzniederlagen an 
der Elbe zu Strehla, Riesa und Barby Bedarf 
an Wildenhainer Torfziegeln gab. Dazu er-
hielten der Holzverwalter Keßinger zu Grö-
del bei Riesa und der Kammerkommissar 
Stephan zu Torgau den Auftrag, 80.000 bis 
100.000 Stück Torfziegel, je zur Hälfte als 
gestochene und gestrichene Ziegel, diesen 
Holzniederlagen zum Verkauf anzubieten. 
Ab 1807 wurde dann tatsächlich Torf an die 
Holzniederlagen Barby, Strehla und Riesa 
geliefert. Aber schon die erste Probesen-
dung, die von Torgau per Schiff nach Strehla 
und Riesa gehen sollte, blieb, da infolge 
schnell eingetretener Kälte die Elbe zufror, 
zum größten Teil ungeschützt in Torgau lie-
gen und verdarb.11

Am 18. März 1793 unterbreitete der Ober-
forstmeister von der Schulenburg der Ge-
heimen Finanz-Kanzlei Dresden Vorschläge 

zur Erweiterung der Torfgräberei im Wil-
denhainer Bruch, die durchweg genehmigt 
wurden. Um nunmehr jährlich 3.600.000 
Stück Torfziegel an die zwei Salzwerke zu 
Dürrenberg liefern zu können, sollten dazu 
150 Arbeiter (!) eingestellt werden, die 
dann überwiegend aus den umliegenden 
Dörfern Wildenhain, Pressel, Wöllnau, 
Battaune und Doberschütz geworben wur-
den. Bei Lieferterminverzögerungen von 
großen Produktionsmengen wurden auch 
vielfach Rekruten der Torgauer Garnison 
nach ihrer Grundausbildung zur Torfziegel-
herstellung abkommandiert. Nach dem Dür-
renberger Saline-Inspektor Bischof waren 
die Salinenwerke, als ein Hauptabnehmer, 
von 1784 bis 1799 mit 11.130.750 Stück 
Torfziegel und von 1800 bis 1811 nochmals 
mit 3.110.370 Stück Torfziegel beliefert 
worden. Der Lieferbeginn war jedoch nicht 
1784, sondern richtig 1794. Diese Torfziegel 
wurden dann statt des hohen Brennholzver-
brauchs für den Siedevorgang der Salzsole 
in eisernen Öfen zu „Torfkohlen“ aufberei-
tet. Dieser Schwelprozess war mit der Holz-
kohlenmeilerei im Walde vergleichbar und 
erhöhte den Brennwert des Torfes deutlich. 
Die ersten Versuche in der Torfgräberei zur 
Verschwelung des Torfes zu „Torfkohlen“ 
schlugen 1801 fehl, und es wurden vermut-
lich auch nicht weiter Bemühungen dazu un-
ternommen.12

Für notwendige Trockenschuppen und die 
ersten zwei kleinen Häuser „zur Wohnung 
für vier der geschicktesten Torfarbeiter und 
deren Familien“ war dann im März 1793 
Baubeginn. Diesen Arbeitern übertrug man 
die Aufsicht über das Torflager und die Ge-
rätschaften. Zur Ausstellung der Liefer-
scheine an die Torf-Fuhrleute und zur Füh-
rung der Rechnung darüber wurde 
wiederum ein eigener Torfschreiber in der 
Person des dazu vorgeschlagenen Jägerbur-
schen Friedrich Ludwig Muth ab April 1793 
angestellt, der den vorherigen Torfschreiber 
Huttmann ablöste. Muth wurde statt der Be-
soldung ein Groschen von jedem Tausend 
abzufahrender Torfziegel zugesichert. Dazu 
erhielt er eine „zweckmäßige Instruction“ 
auf die ihn der Oberforstmeister vor dem 
Torgauer Forstamt verpflichtete. Den Holz-
bedarf zum Häuser- und Schuppenbau hatte 
der Oberforstmeister „an thunlichen 
Orthen“ in den Amtswaldungen anzuwei-
sen. Für die notwendigen Steine zu diesen 
Bauten wollte man das nach den Worten des 
Geheimrats von Ferber nicht weiter genutz-
te „Jagdhaus auf Weidenhayner Refier“ bzw. 
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den dortigen Pferdestall, – „wenn ihn unsers 
Herrn Vatters des Herzogs Carl von Curland 
nicht mer braucht“ – abtragen.13 
Die heute noch bestehende Kolonie Torf-
haus hatte also ihre Gründung dem zuneh-
menden Torfabbau im heutigen Wildenhai-
ner Bruch zu verdanken. Sie wurde dazu am 
Nordwestrand des Bruches errichtet. Die 
nächstfolgenden Gebäude nach den zwei 
Torfgräberhäusern waren für den Torfmeis-
ter und einige Auflader entstanden. In sei-
ner jetzigen Form gleicht die Ortslage einem 
Vierseitenhof. Die innere Fläche diente da-
mals als „Markt“ und wurde von vielen 
Händlern an Löhnungstagen zum Feilbieten 
ihrer Waren genutzt. 
Oberforstmeister von der Schulenburg wur-
de nach dem Ableben des Oberhofjäger-
meisters Carl Siegmund von Schirnding 
(1717–1792), der ab 1776 in dieser Stellung 
am kurfürstlichen Hof zu Dresden tätig war, 
zur Jahresmitte 1793 dessen Nachfolger im 
Amt und war somit nun der höchste Forst-
beamte in Kursachsen. Nunmehr erhielt er 
mit Schreiben vom 30. September 1794 die 
Direktion der Torgauer Amtswaldungen 
und der Torfgräberei durch das Geheime Fi-
nanzkollegium in Dresden übertragen. Be-
sonderes Augenmerk hatte er damit auf die 
finanziellen Ein- und Ausgaben der Torfgrä-
berei zu legen, da durch die Saline Dürren-
berg recht beachtliche Erlöse einkamen.14 
Nach dem Tod des Oberhofjägermeisters 
von der Schulenburg, am Morgen des 17. 
September 1798 in Lauchstädt, verlangten 
seine Erben die Überweisung seiner ihm 
wohl noch nicht ausgezahlten „Torfprämi-
en“, die dann unverzüglich an den Vormund 
der Erben übergeben wurden.15

Zum Sommerbeginn 1799 beförderte man 
den Torfschreiber Muth zum Förster auf 
Wildenhainer Revier und übertrug dafür am 
29. Juli 1799 die Torfschreiberstelle dem
bisherigen Amtkopisten zu Wendelstein
(Fürstentum Sachsen-Weißenfels), Johann
Samuel Grunert, „wozu nun denselben als
Gehalt von dem Tausend Stück abzufahren-
der Torfziegel ein Groschen und sechs Pfen-
nige bewilligt wurden“. Zudem reichte man
ihm die gesetzlichen Dokumente zum Rech-
nungswesen aus den Jahren 1705 und 1767
in Kopie aus. Erwartet wurde von ihm „die
Bezeigung schuldiger Treue und steten Flei-
ßes“. Grunert zog in die bisher von Muth ge-
nutzte Torfschreiberwohnung. Dazu erhielt
er auch am 3. November 1799 ein Inventar-
verzeichnis mit der Erklärung, „daß er die
ihm eingeräumten Gebäude nach Maasge-

bung der Inventarien an Thüren, Fenstern, 
und Schlößern etc. auch allen Eingebäuden 
auf seine Kosten in baulichen Wesen und 
guten Stande zu unterhalten sowohl selbige 
dareinst bey seinem Abgange also zu hinter-
laßen habe“. Allerdings fielen bereits 1800 
Reparaturen in der Torfschreiberwohnung 
an und der Neubau eines Schuppens wurde 
notwendig. Für die Häuser der Kolonie Torf-
haus wurde im gleichen Jahr eine Trage-
spritze zur Brandbekämpfung angeschafft, 
die die Dresdener Spritzenfabrik Lamár & 
Bretschneider per Schiff nach Torgau gelie-
fert hatte.16 Wie dringend notwendig die 
Anschaffung so einer Feuerlöschhilfe war, 
zeigte eine Anzeige im „Oeffentlichen An-
zeiger zum Amtsblatt der Königlichen Re-
gierung zu Merseburg“ vom 6. Februar 1850: 
„Am 27. Januar abends 8 Uhr ist der Torf-
schuppen Nr. 12 mit einer bedeutenden 
Quantität Torf Raub der Flammen gewor-
den. Indem das Feuer allem Anschein nach 
durch ruchlose Hand angelegt [worden] ist, 
so wird demjenigen, welcher zur Ermittlung 
des Urhebers des Feuers behilflich ist, und 
dem selben so bezeichnet, dass er zur ge-
setzlichen Strafe gezogen werden kann, eine 
Belohnung von 50 Thlr. hiermit zugesi-
chert“.
Am 31. Juli 1799 befahl Peter Carl Wilhelm 
Graf von Hohenthal (1754–1825) als Gehei-
mer Rat und Direktor der Dresdner Ober-
rechnungs-Deputation den Amtleuten Dah-
me und Bürger zu Torgau17 die Lieferung 
von 500.000 Stück gestrichene Torfziegel an 
das Alaunwerk beim Vorwerk Schwerz in 
Schwemsaler Flur bei Düben/Mulde zu sen-
den, da dort wegen der gestiegenen Preise 
für Brennholz die Torfkohlenfeuerung kos-
tengünstiger war. Dieser zweite Großabneh-
mer von Torfziegeln aus der Wildenhainer 
Torfgräberei erhielt die Lieferung zum „ge-

Kolonie Torfhaus, Blick  
auf die Schankwirtschaft von 
Willi Gutsche, um 1925
Privatarchiv Bernd Bendix
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wöhnlichen Preiß“. Auch im Alaunwerk 
wurden die Torfziegel zu Torfkohlen ver-
schwelt und dann besonders beim Rösten 
des Alaunschiefers, aber auch nach dem Lö-
sen in Wasser und beim Sieden für das Ein-
dampfen der Lösung verwendet, wodurch 
sich das Alaun niederschlug. Um 1800 war 
das Alaunwerk Schwemsal mit etwa 80 
Bergleuten, die jährlich ca. 3.500 Zentner 
Alaun produzierten, das größte dieser Art 
in Deutschland.18 Um weitere 15.000 Stück 
Torfziegel und dazu noch zwanzig Klafter 
Holz aus den Annaburger Amtswaldungen 
ersuchte und erhielt der Oberforst- und 
Wildmeister George Christoph von Reit-
zenstein zu Annaburg Mitte August 1800. 
Er ließ den Torf durch die Wildenhainer 
Torfgräberei „so wohlfeil wie möglich“ von 
den Lohnfuhrleuten nach Torgau anfahren. 
Sie sollten im kommenden Winter zur Hei-
zung des 1752 erbauten Wachhauses am 
Pulvermagazin dienen. Auch die Torgauer 
Schlosskaserne soll jährlich 70.000 Stück 
Torfziegel (203 m3) aus der königlichen 
Torfgräberei Wildenhain bezogen haben.19 
Im „Torgauer Kreis-Blatt“ vom 6. Juni 1835 
veröffentlichte dann der Oberinspektor 
Marggraff von der Königlichen Garnison-
Verwaltung zu Torgau eine „Bekanntma-
chung“ über eine „Licitation“ (= öffentliche 
Ausschreibung) für die Anfuhr von 400.000 
Stück Torfziegel aus der Torfgräberei Wil-
denhain für die Torgauer Garnison-Anstal-
ten, die im dortigen Büro der Garnisonver-
waltung am 15. Juni dem Mindestfordernden 
übertragen werden sollte. Diese große Men-
ge Torfziegel wurde als Baumaterial für 
Zwischenwände der Soldatenunterkünfte 
benötigt.20

Um ein gesichertes Arbeiten beim Torfste-
chen auf längere Zeit zu gewährleisten, 
musste zur besseren Wasserableitung im 
Bruch der Hauptgraben der Torfgräberei, 
der in den Schwarzbach mündete, geräumt 
und erweitert werden. Dieses Problem 
schwelte seit 1796. Es wurde ein Gutachten 
vom Kommissionsrat Viebig erstellt, nach-
dem dann von Dresden das Signal kam, dass 
der Fiskus die Kosten der Räumung und Er-
weiterung tragen werde. Dazu sollte der 
Oberforstmeister von Budberg und die Be-
amten zu Eilenburg, Torgau und Düben, 
nebst dem neuen Oberhofjägermeister 
Preuß und dem Oberlandfeldmesser Au-
gust, die Verhandlungen mit der Ge- 
meinde Wöllnau und den betroffenen Bür-
gern vorbereiten. Voraussetzung war aber 
dabei, dass sich die angrenzenden Grund-

stücksbesitzer verbindlich und schriftlich 
zu erklären hatten, dass das für die Erweite-
rung nötige Land unentgeltlich abgegeben 
werde. Erst wenn diese Zustimmungen vor-
lagen, sollte der Oberlandfeldmesser Au-
gust die Pläne erstellen und der Oberdamm-
meister Eichler die Arbeiten organisieren. 
Der Kostenanschlag für das Projekt belief 
sich vorerst auf 499 Taler, die aus den Tor-
gauer Amtseinkünften vorgeschossen wer-
den sollten. Über die Fertigstellung des Vor-
habens schweigen die Akten.21 
Anfang August 1801 schrieb Johann Gott-
lieb Berner vom Torfhaus an die Geheime 
Finanz-Kanzlei Dresden und bat um Erneu-
erung seines vom ehemaligen Oberhofjä-
germeister von der Schulenburg gestatteten 
Bierausschanks auf der Wildenhainer Torf-
gräberei. Der Finanzsekretär Anton Thilo 
befahl dazu mit Schreiben vom 19. August 
1801 den Rentbeamten Dahme und Bürger 
in Torgau ihm anzuzeigen, was es mit dieser 
Genehmigung für eine Bewandtnis habe. 
Ob aber Berner die Erneuerung der Aus-
schankberechtigung letztendlich erhalten 
hatte, ist nicht aktenkundig geworden.22

Die bei der Schlosskellerei Torgau befindli-
che Branntweinbrennerei hatte per amtli-
chen Reskripts vom 7. Oktober 1797 geneh-
migt bekommen, von den Vorräten der 
Wildenhainer Torfgräberei alljährlich 6.000 
Stück Torfziegel unentgeltlich zu erhalten. 
Damit war nun künftig die Dresdner Fi-
nanzbehörde nicht mehr einverstanden. 
Der Geheime Finanzsekretär Johann Chris-
tian Wiedemann befahl deshalb den Rent-
beamten des Amtes Torgau mit Schreiben 
vom 9. September 1802, dass ab dem 
nächstfolgenden Jahr die Torfgräberei die 
Torflieferung zu berechnen habe.23

In der zweiten Jahreshälfte 1802 muss die 
Torfgräberei aus unerfindlichen Gründen 
mit der Torfziegelproduktion ausgesetzt ha-
ben, denn mit einem weiteren Schreiben 
aus Dresden vom 3. Mai 1803 an den Amts-
inspektor Bürger zu Torgau wurde dieser 
informiert, dass auch 1803 die vorhande-
nen Torfziegelvorräte nicht verkauft wer-
den sollen, bis in Dresden der angeforderte 
Bericht zur Fortsetzung des Torfstreichens 
bei ihm eingetroffen ist. Was den Produkti-
onsstopp verursacht hatte, ist dabei nicht 
erwähnt worden. Aufschluss dazu gab aber 
eine im Herbst 1803 durchgeführte Unter-
suchung der Torfgräberei durch einen Holz-
verwalter Schubert. Der in seinem Bericht 
erstmals erwähnte, aber namentlich nicht 
genannten Torfmeister hatte wohl seine 
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Aufsichtsführung vernachlässigt und den 
unerfahrenen Torfgräbern ungenügenden 
Unterricht erteilt, so dass die Torfziegel mit 
Ton, Sand und Kies verunreinigt waren. Das 
passierte, wenn die Torfsohle durchstochen 
wurde. Diese so verunreinigten Torfmen-
gen sind sicher von den Abnehmern bean-
standet worden, was im Ergebnis den kurz-
zeitigen Produktionsstopp verursacht 
haben könnte. Der Amtsinspektor Bürger 
hatte nun den Torfschreiber Grunert und 
den Torfmeister zur „Schulung über das 
Torfgraben“ im Juni 1804 zum Holzanwei-
ser Klötzsch in den Amtsholzhof Torgau zu 
senden. Der Holzverwalter Schubert erhielt 
für seinen Untersuchungsaufwand 25 Taler 
und 8 Groschen.24

Entsprechend dem Reskript vom 17. April 
1804 wurde mit der Bepflanzung von Erlen 
auf den ausgetorften Flächen des Wilden-
hainer Bruchs begonnen. Da der dazu ein-
zureichende Bericht vom Oberforst- und 
Wildmeister von Löben noch nicht in Dres-
den vorlag, mahnte die Finanzkanzlei mit 
Schreiben vom 22. Januar 1805 diesen 
Nachweis an. Allerdings wurden nicht alle 
ausgetorften Bruchbereiche bepflanzt, denn 
1835 setzte der Torfinspektor Pfordte eine 
„Bekanntmachung“ in das „Torgauer Kreis-
Blatt“. Danach sollte „die diesjährige Gras-
nutzung einiger zum heurigen Betriebe 
nicht erforderlichen Gruben und Wiesen 
Mittwochs am 17. Juni d. J., früh 9 Uhr, an 
hiesiger Stelle, unter dem Termine bekannt 
zu machenden Bedingungen, meistbietend 
verpachtet werden“.25 
Mit Schreiben vom 21. Juni 1806 informier-
te der Geheime Finanzsekretär Carl Christi-
an Kohlschütter den Amtsinspektor Bürger 
zu Torgau, dass die alljährliche unentgeltli-
che Lieferung von 42.000 Stück Torfkohlen 
an das Kammergut Kreischau bei Beilrode, 
welches auf zwölf Jahre an den Amtsverwal-
ter Johann Georg Heinze zu Wendelstein 
neu verpachtet werden sollte, ausgesetzt 
worden war. Der Amtsverwalter Heinze 
verstarb am 16. Februar 1807. Sein zweitäl-
tester Sohn Johann Gottlob übernahm zu 
gleichen Bedingungen den Pachtvertrag bis 
1818. Ihm wurde nun aber doch genehmigt, 
dass die alljährliche Torfkohlenlieferung 
weiterhin unentgeltlich erfolgt.26

Ebenfalls im Jahre 1807 verweigerten Ein-
wohner der Winkelmühle und der Torfgrä-
berei ihre Kinder nach Wildenhain in die 
Schule zu schicken. Die daraus resultieren-
de briefliche Eingabe des Torgauer Superin-
tendenten Dr. Friedrich Lebrecht Koch 

(1761–1837) vom 25. Mai 1808 – gesendet 
über das Wittenberger Konsistorium an den 
König von Sachsen – brachte das Ergebnis, 
dass die Kinder nunmehr doch zur Schule 
nach dem näher gelegenen Ort Battaune ge-
hen dürfen.
Aus dem Jahre 1829 stammt ein Situations-
plan der Wildenhainer Torfgräberei, dem 
als Kartenlegende eine „Designation“  
(= Vorplanung) beigegeben ist, die ein „Fac-
tor Bender“ in Merseburg am 20. November 
1828 über die zukünftig noch zu fördern-
den Torfmengen erstellte. Danach waren 
„bis ultimo 1827“ 222 Morgen und 77 Qua-
dratruten Fläche bereits ausgetorft. Der 
noch förderfähige Torf wurde mit 351 Mor-
gen und 40 Quadratruten Fläche einge-

Torfgräberei Wildenhain,  
Aussschnitt aus den Meilen- 
blättern von Sachsen, 1806
Staatsbibliothek zu Berlin –  
Preußischer Kulturbesitz, Inv.-Nr, 
SBB-PK Kart. M 14433, Bl. 24

Gesüdeter Situationsplan  
der Torfgräberei Wildenhain, 
1829
LASA Merseburg, C 48 IX Regierung 
Merseburg, Plankammer,  
Nachtrag Lit. C Nr. 272
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schätzt, davon nach Abzug von Verlusten 
bei der Gewinnung und Trocknung des Tor-
fes noch 145.725.555 Torfziegel anzuferti-
gen möglich wären.27  
Nach der Trocknung wurde der Torf auch in 
Klaftern (3,34 Kubikmeter) verkauft. Der 
von 1829 bis 1853 tätige Torfmeister Kuh-
nert bot mit Anzeige vom 25. Juli 1829 ca. 
350.000 Stück Torfziegel aus dem Jahre 1828 
wegen Lageraufräumung zu herabgesetzten 
Preisen an.28 Ansonsten kamen größere Torf-
mengen – wie damals auch beim Holzverkauf 
üblich – meistbietend zu Auktionsterminen 
zum Verkauf, wie in folgender Anzeige im 
„Merseburger Amtsblatt“ des Jahres 1840 zu 
lesen ist: „Bekanntmachung, die Torfauction 
auf der Königl. Torfgräberei Wildenhain be-
treffend. Höherer Anordnung zu Folge sollen 
auch in diesem Jahre nachstehende Parthien 
Torf [im Wildenhainer Bruche] öffentlich 
meistbietend zum Verkauf gestellt werden; 
und zwar sind hiezu vorläufig bestimmt:
a) 19 Lose in großen Haufen, resp. von

6.500, 9.000, 11.000, 13.000, 17.000, 
18.000, 19.000, 2 von 20.000, 2 von 
21.000, von 23.000, von 25.000, 29.000 
und 6 von 31.000 Stück.

b) eine unbestimmte Zahl in kleinen Hau-
fen,

c) 7 Loose in Schuppen-Abtheilungen und
zwar von 40.000 Stück bis 50.000 Stück
resp.;

d) 4 Schuppen resp. mit 272.000 Stück, mit
324.000 Stück, mit 348.300 Stück und mit
563.000 Stück.

Der Termin hiezu steht an, Donnerstags am 
22. October, Vormittags 9 Uhr, hier an Ort
und Stelle. Die einzelnen Loose stehen zur
Ansicht bereit. Bedingungen werden im Ter-

mine bekannt gemacht, und diene nur dies 
zur Nachricht, daß im Termine selbst jedes 
erstandene Loos zur Torfkasse entrichtet 
werden muß.

Torfgräberei Wildenhain, den 2. October 
1840. Der Torf-Inspector Pfordte. 

Da bereits zwei Jahre zuvor „auf höhere An-
ordnung“ die Torftaxe für die Wildenhainer 
Torfgräberei festgelegt wurde, war diese 
Taxe sicher auch das Mindestgebot bei die-
ser Auktion gewesen. Der Torfinspektor 
Pfordte hatte demzufolge die Taxe für 1.000 
Stück Torfziegel aus dem Schuppen, die dort 
besonders gut trocknen konnten, mit 1 Ta-
ler, 22 Silbergroschen und 6 Pfennigen und 
für 1.000 Stück Torfziegel aus dem Freien 
mit 1 Taler, 17 Silbergroschen und 6 Pfenni-
gen festgelegt.29 Ein „Torfanweisezettel“ aus 
dem Jahre 1866 belegt auch den Verkauf in 
„Haufenklaftern“ an private Abnehmer.30

Der Oberforst- und Wildmeister zu Torgau 
Otto von Löben war 1810 auch „Director 
der im Amtsbezirke Torgau beym Dorfe 
Wildenhayn liegenden Torfgräberey“. Die 
Torfgräberei zu Wildenhain gehörte 1824 
zur Forstinspektion Sitzenroda, ab 1832 un-
ter dem Söllichauer Forstmeister Rink zur 
vereinigten Inspektion Söllichau/Torgau 
und ab 1834 bis 1856 zur Forstinspektion 
Dommitzsch unter der Leitung des nunmeh-
rigen Forstinspektors Rink.31 
Schon im Merseburger Amts-Blatt von 1829 
ist zu lesen: „Die Verwaltung der Königli-
chen Torfgräberei bei Wildenhayn unweit 
Eilenburg ist sammt der damit verbundenen 
Kassen-Verwaltung dem vormaligen Floßin-
spector Nitzschke, mit Beilegung des Cha-
racters als Torfinspector, übertragen wor-
den. Merseburg, den 22. October 1829.“32 
Am 22. Januar 1835 „wurde dem bisherigen 
Torf-Inspector und Rendanten Nitzschke in 
Wildenhain die […] erledigte Rentbeamten-
stelle in Wittenberg, so wie die dasige Forst-
Unterreceptur, welche beide derselbe be-
reits interimistisch verwaltet hat, definitiv 
übertragen.“33 Dafür wurde nun für ein Jahr 
der Leutnant a. D. Pfordte ad. int. (= vorläu-
figer) Torfinspektor, wirkte dann aber bis 
1865 als bestätigter Torfinspektor. Ihm war 
auch der Torfmeister Franz Heinrich Holtz-
heimer unterstellt, der vermutlich noch 
1853 in der Torfgräberei Swinemünde tätig 
gewesen war und ab 1854 in Torfhaus nach-
weisbar ist. Seine Arbeitsgrundlage war die 
„Instruction für die Torfmeister“ vom Jahre 
1811. Das erste Kapitel dieser Instruktion 

Torfanweisezettel der  
Torfverwaltung Wildenhain vom 

9. August 1866
Privatarchiv Bernd Bendix
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beinhaltete „die besonderen Verpflichtun-
gen wegen des Torfbetriebes überhaupt, 
und insbesondere in allen seinen Theilen 
und Rücksichten, auf die Abwässerung und 
das Trockengeschäft, Rechnungswesen ec.“ 
Danach hatte der Torfmeister als örtlicher 
Aufseher der ihm anvertrauten Torfgräberei 
den Betrieb nach bestehenden oder noch zu 
treffenden Anordnungen seiner vorgesetz-
ten Behörde zu besorgen, Schaden und 
Nachteil zu vermeiden und dessen Verwal-
tung durch Journale mit größter Sorgfalt 
und Gewissenhaftigkeit zu führen und nach-
zuweisen.34 Holtzheimer wurde auf eigenen 
Wunsch am 1. Juli 1869 pensioniert. Seine 
Stelle übernahm der bisher in Lauba (Ober-
lausitz) tätig gewesene Förster Rothmann.35 
Die Leiter der Oberförsterei Falkenberg wa-
ren nun gleichzeitig auch Administratoren 
(= Verwalter) der Torfgräberei. Oberförster 
Ludwig Hollweg (1832–1905) war 1863 bis 
1871 und Oberförster Georg Jacobi von 
Wangelin (1836–1915) war 1871 bis 1877 
in dieser Funktion tätig. Noch 1867 umfass-
te die Torfverwaltung mit speziellem Natu-
ral- und Geld-Etat 518 Morgen (132,26 Hek-
tar).36 Nach 1877 wurde der Torfabbau im 
Wildenhainer Bruch eingestellt. Zuletzt 
wirkten hier der Torfmeister Herfurth37 und 
der aus Battaune stammende und dort Pri-
vatsekretär gewesene Johann Friedrich 
Eberhardt ab 1. Mai 1857 als Torf- und 
Forst-Rezeptor.38 
Neben der Torfgräberei und dann auch wei-
ter nach Aufgabe der Torfgräberei 1877 be-

fand sich in der Kolonie Torfhaus auch das  
Revierförstereigehöft „Torfhaus“ sowie das 
Gebäude der Forstkasse der Oberförsterei Do-
berschütz.39 Mit der Auflösung der Forstguts-
bezirke am 30. September 1928 durch die 
Merseburger Regierung ging die Kolonie Torf-
haus offiziell und endgültig an die Gemeinde 
Wildenhain über.40 Im Jahre 1818 lebten 25 
Einwohner in Torfhaus, 1855 waren es 22. 
Heute siedeln hier lediglich vier Familien. 
Von 1969 bis 1989 wurde im Torfhaus in der 
Kleinen Scheune (erbaut 1839) der damals 
in der DDR begehrte Maschendrahtzaun als 
Nebenproduktion des Staatlichen Forstwirt-

Kartenausschnitt vom Messtisch-
blatt „Mockrehna 4442“ (1931) 
mit der Winkelmühle, der Kolonie 
Torfhaus und dem ausgetorften 
Wildenhainer Bruch 
Privatarchiv: Bernd Bendix

Verlandungsbereich  
im Naturschutzgebiet 
Wildenhainer Bruch
Foto: Bernd Bendix
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schaftsbetriebes (StFB) Torgau – bis 1974, 
dann (StFB) Wermsdorf – hergestellt. Ab-
nehmer waren die Forstbetriebe, die Land-
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaf-
ten (LPG) und Privatpersonen. Beliefert 
wurde die ganze DDR, und es fanden damit 
meist vier Frauen auskömmlich Arbeit.
Zwei große Waldbrände erschütterten die 
friedliche Idylle der Bruchlandschaft. Am 
20. April 1960 brannte eine Fläche von 62
Hektar und am 9. Mai 1976 brannten im
gleichen Gebiet 200 Hektar. Der letzte
Waldbrand schädigte den Renaturierungs-
prozess im Wildenhainer Bruch für lange
Zeit sehr, da er zur Löschung nahezu leerge-
pumpt wurde.
Nachzutragen ist, dass man auch in dem
nordöstlich vom Wildenhainer Bruch gele-
genen kleineren Moorgebiet Zadlitzbuch,
im Bereich der Oberförsterei Falkenberg,
etwa 1854 mit der Austorfung begann. Die
dortige Torfgräberei förderte ursprünglich
auch fast ausschließlich Brenntorf, ging
dann aber etwa ab 1885 zunehmend zur Be-

reitstellung von Torfstreu für die Landwirt-
schaft und von Torfmull für Desinfektions-
zwecke über. Von diesem Torfmull wurden 
jährlich bis zu 1.000 Tonnen geliefert. Zu-
letzt produzierte man nur noch Streutorf, 
der in den Pferdeställen der umliegenden 
Städte und in den Viehtransportwaggons 
der Eisenbahn Verwendung fand. Die Forst-
einrichtung der Oberförsterei Falkenberg 
im Jahre 1875 schied allein im Forstrevier 
Jagdhaus ca. 103 Hektar Torfgewinnungs-
fläche aus. Im gesamten Oberförstereibe-
reich waren es ca. 175 Hektar. Am 1. April 
1915 ist dann aber der Torfabbau im Zad-
litzbruch wegen finanzieller Verluste 
(1.100-1.300 Mark pro Jahr seit dem Forst-
wirtschaftsjahr 1912/13) ebenfalls einge-
stellt worden.41 Nach den beiden Weltkrie-
gen nahm man kurzzeitig die Torfgewinnung 
wegen der damaligen Brennholzknappheit 
nochmals auf, beendete sie dann aber  
im Zadlitzbruch endgültig 1948, da die  
Torfqualität einen zu geringen Heizwert 
hatte.42

1 Es handelte sich um die Torfgräbereien Schade- 
leben (1782-1824), am Südrand vom Waldge-
biet des Hakels sowie Westerhausen, westlich von 
Quedlinburg gelegen.
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Ernst Fritzsche: Die Wildenhainer Torfgräberei, 
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